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Auftrag Markenanmeldung Gemeinschaftsmarke 
 

 
Auftraggeber:  
 
  
 
 
Auftragnehmer: Lübeck Steuerberater Rechtsanwälte, 
 Friedensstraße 11, 60311 Frankfurt am Main 
 Tel. 0049 69 242 6620, Fax 0049 69 231643, email@luebeck-gruppe.de 
__________________________________________________________________________________________________  
 
Markenanmeldung für die Marke (falls grafische Bestandteile bitte per Email senden): 
 
 
 
 
 
Vorläufiges Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (kurze Beschreibung, für was die Marke geschützt werden soll): 
 
 
 
 
 
 
Prioriät (falls frühere Markeneintragung für die jetzt anzumeldende Marke vorhanden ist bitte hier angeben): 
 
 
 

Leistungen: 
 
Wir bringen Ihre Marke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante, Spanien zur 
Anmeldung. Die Marken Anmeldung erfolgt über uns als Vertreter. Sie sind als Anmelder der Markeninhaber für 
einen Schutzzeitraum von 10 Jahren, wenn die Marke beim zuständigen Amt eingetragen wird.  
 
Die Europäische Gemeinschaftsmarke verschafft Ihnen den Markenschutz in allen Mitgliedsländern der 
Europäischen Union. Die Gemeinschaftsmarke kann nur für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erworben, 
übertragen oder für verfallen oder für nichtig erklärt werden. Im Gegensatz zur vollständigen Übertragung der 
Marke kann aber eine Lizenz auch für einzelne Staaten oder Regionen der Europäischen Union erteilt werden.  
 
Dazu gehört: 

• Beurteilung der Schutzfähigkeit  
• Erstellung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses  
• Fertigung einer Markenanmeldung  
• elektronische Übersendung des Antrages  
• Führung der Korrespondenz  
• Prüfung und Weiterleitung der Empfangsbescheinigung  
• Überwachung der Zahlungsfristen  
• Sachstandsüberwachung der Anmeldung  
• Übersendung der Markenurkunde  
• Überwachung der Widerspruchsfrist  

• Tätigkeit bei Androhung einer Eintragungszurückweisung oder im Widerspruchsverfahren werden in 
Absprache gesondert nach Pauschalhonorar berechnet  

 
Wir berechnen: 
 

• Pauschalhonorar für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke 

€ 549,00 netto  

Darin sind die Gebühren des Markenamtes nicht enthalten. Diese betragen EUR 750,- für bis zu 3 Klassen, jede 

weitere Klasse EUR 150,-. 
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Sofern gewünscht bitte ankreuzen: 
 
[  ] Vorab ausführliche Beratung zur Markenanmeldung per Email und / oder Telefon EUR 80,00 zzgl. MwSt. 
 
[  ] Ausführliche Ähnlichkeitsrecherche zur anzumeldenden Marke nach kollidierenden Marken im Schutzbereich 
der EU für EUR 349,00 zzgl. MwSt. 
 
 

Es gelten unsere allgemeinen Mandatsbedingungen gemäß Anlage 

 
Der Auftrag des Auftraggebers wird erst wirksam, wenn das Pauschalhonorar binnen 4 Wochen nach Absendung 
des Auftragsformulars unter Angabe des Auftraggebers auf das Konto der Auftragnehmer bei der Frankfurter 
Sparkasse 1822, BLZ 50050201, Konto-Nr.: 445657, IBAN  DE38 5005 0201 0000 4456 57, BIC CODE 
HELADEF1822, überwiesen wird. Sollte kein rechtzeitiger Zahlungseingang erfolgen, ist der Auftrag 
gegenstandslos.  
 
 
Sofern Sie nach Erstellung des Klassenverzeichnisses, jedoch vor Einreichung der Markenanmeldung durch uns 
beim zuständigen Markenamt zu dem Schluss kommen sollten, Ihre Markenanmeldung doch nicht durchführen 
lassen zu wollen, liquidieren wir für unsere bis dahin erbrachte Dienstleistung den ermäßigten Betrag von 199,- €. 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, den ................ 
 
 
 
 
____________________________________                       __________________________________ 
Auftraggeber                                                                          Auftragnehmer 

 


